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STEUERLICHE GESETZE UND 

GESETZESINITIATIVEN DER 

BUNDESREGIERUNG 

1. Basiszinssatz wurde angepasst 

Bereits seit dem 1.7.2016 betrug der geltende 

Basiszinssatz in Deutschland -0,88 %. Aufgrund 

der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wurde 

der Basiszinssatz zum Jahreswechsel angepasst. 

Die Deutsche Bundesbank ist dazu verpflichtet, den 

aktuellen Stand im Bundesanzeiger zu 

veröffentlichen. Zum 1.1.2023 wurde der 

Basiszinssatz auf 1,62 % erhöht. Zum 1.7.2023 

erfolgte eine weitere Erhöhung auf 3,12 %. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 

1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, 

um welche seine Bezugsgröße seit der letzten 

Veränderung des Basis-zinssatzes gestiegen oder 

gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die 

jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der 

Europäischen Zentralbank vor dem ersten 

Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Hinweis: Diese Erhöhung hat u.a. erhebliche 

Auswirkungen auf die Höhe der Verzinsung. Mit 

einer weiteren Anhebung zum 1.1.2024 wird 

gerechnet. 
 

2. Entwurf zum Wachstumschancen-

gesetz 

Am 30.8.2023 wurde der Regierungsentwurf für 

das Wachstumschancengesetz vom Bundeskabi-

nett beschlossen. Es soll die allgemeine wirtschaft-

liche Situation für deutsche Unternehmen verbes-

sern, zu Investitionen anregen, das Steuersystem 

an zentralen Stellen vereinfachen sowie Steuer-

schlupflöcher aufdecken und beseitigen. Leider 

wurde der erstellte Entwurf am 24.11. nicht verab-

schiedet, sondern in den Vermittlungsausschuss 

übermittelt. Der Bundesrat hat dann am 

15.12.2023 erneut zum Wachstumschancengesetz 

verhandelt und mit Gesetzesauslagerungen einen 

Teil des Wachstumschancengesetzes umgesetzt, u. 

a. die für die Praxis wichtigen Anpassungen an das 

MoPeG. 

Das Wachstumschancengesetz hatte der Bundes-

tag bereits beschlossen, es stieß aber auf Ableh-

nung im Bundesrat und soll im nächsten Jahr er-

neut behandelt werden. Fokussiert auf die perso-

nellen Themenstellungen, vorrangig aus der Lohn-

steuer, gibt es folgendes zu berichten: 

• Der Datenaustausch zwischen Unternehmen der 

privaten Kranken- und Pflegeversicherung, der 

Finanzverwaltung und den Arbeitgebern wird 

um 2 Jahre auf den 01.01.2026 verschoben.  

• Die Vorsorgepauschale für Arbeitnehmer in § 39 

EStG wird künftig im Lohnsteuerabzugsverfah-

ren sowie bei den Beitragsermäßigungen in der 

Sozialen Pflegeversicherung für Kinder entspre-

chend berücksichtigt. 

Mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, CDU, 

Bündnis 90/ Die Grünen und FDP beschloss der 

Ausschuss bei Enthaltung der AfD-Fraktion, dass 

die beiden genannten Änderungen nun in einem 

Sachzusammenhang zum Kreditzweitmarkt-förde-

rungsgesetz stehen.  

Die weiteren geplanten Themen finden zunächst 

keine Umsetzung, d.h.  

• Die Regelungen für reine Elektrofahrzeuge im 

Rahmen der 1-%-Regelung und der Fahrten-

buchregelung sollten angepasst werden. Die Be-

messungsgrundlage beträgt weiterhin nur ein 

Viertel der Anschaffungskosten oder vergleich-

barer Aufwendungen. Der Höchstbetrag für den 

Bruttolistenpreis des Fahrzeugs sollte jedoch 

von 60.000 € auf 80.000 € erhöht werden und 

lag im letzten Regierungsentwurf bei 70.000 €. 

Diese Änderung soll für Fahrzeuge gelten, die 

nach dem 31.12.2023 angeschafft werden, 

wurde nun aber zurück gestellt.  

•  Die Anhebung des Freibetrags für Zuwendun-

gen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer 

für Betriebsveranstaltungen auf 150 € (bisher 

110 €), die ab dem Jahr 2024 gelten sollte, 

wurde ebenfalls noch nicht verabschiedet. 

•  Verpflegungsmehraufwendungen: 

o An Tagen, an denen der Arbeitnehmer 24 

Stunden abwesend ist, sollte der Betrag von 
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28 € auf 30 € und final auf 32 € steigen. Auch 

dies steht nun an und bleibt vorerst bei den 

28 € bestehen.  

o Bei mehr als 8 Stunden Abwesenheit sowie 

für den An- und Abreisetag einer mehrtägi-

gen auswärtigen Tätigkeit sollte sich der Be-

trag auf 15 € (zzt. 14 €) und im finalen Ent-

wurf sogar auf 16 € ab VZ 2024 erhöhen. 

Auch hier verbleibt es nun bei den 14 € der-

zeit, weitere Schritte sind abzuwarten. 

•  Die „Fünftelungsregelung“, die bisher von Ar-

beitgebern zur Berücksichtigung von Tarifer-

mäßigungen für bestimmte Arbeitslöhne ange-

wendet wurde, sollte aufgrund ihrer Komplexi-

tät nicht mehr von diesen durchgeführt wer-

den. Die Arbeitnehmer hätten diese Vergünsti-

gung im Veranlagungsverfahren selbst bean-

tragen müssen: auch hier haben wir einen Stop 

und die Fünftelregelung verbleibt nun erst ein-

mal.  

•  Versorgungsfreibetrag: Beginnend mit dem 

Jahr 2023 sollte der steuerfreie Anteil von Ver-

sorgungsbezügen langsamer reduziert werden, 

mit einer jährlichen Verringerung des Prozent-

satzes um 0,4 statt 0,8 Prozentpunkte. Der 

Höchstbetrag und der zusätzliche Betrag hät-

ten jährlich um 30 € bzw. 9 € (ab VZ 2023) 

sinken sollen. Auch hier müssen wir uns in Ge-

duld üben und abwarten.  

•  Rentenbesteuerung: auch hier sollte ab 2023 

der zu versteuernde Anteil der Rente jährlich 

um 0,5 % statt 1 % steigen, beginnend mit 

82,5 % im Jahr 2023, bis 100 % im Jahr 2058 

erreicht sind (ab VZ 2023). Es bleibt abzuwar-

ten, ob und wann diese Neuregelung nun grei-

fen wird. 

•  Die jährliche Reduzierung des Altersentlas-

tungsbetrags soll halbiert werden, sowohl in 

Bezug auf den anzuwendenden Prozentsatz 

(von 0,8 auf 0,4 Prozentpunkte) als auch auf 

den Höchstbetrag (von 38 € auf 19 €) (ab VZ 

2023). Auch diese Entscheidung steht nun noch 

offen. 

Die weiteren wichtigsten Punkte haben wir im Fol-

genden für Sie zusammengefasst: 

•  Einführung einer neuen Freigrenze für Einnah-

men aus Vermietung und Verpachtung i.H. von 

1.000 € (ab VZ 2024).  

•  Geplant ist eine Ausdehnung des Verlustrück-

trags um ein weiteres Jahr auf insgesamt drei 

Jahre. Die Betragsgrenzen, die ab dem VZ 2020 

auf 10 Mio. (20 Mio. bei Ehegatten) angehoben 

wurden, sollen dauerhaft gelten. Das gilt auch 

für die Körperschaftsteuer (ab VZ 2024). 

•  Erweiterter Verlustvortrag: Derzeit können Ver-

luste bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. € (2 

Mio. € für Ehegatten) vollständig ins nächste 

Jahr übertragen werden. Über diesen Betrag 

hinaus sind nur 60% der Verluste vortragsfähig. 

Von 2024 bis 2027 wird diese Beschränkung auf 

80 % erhöht. Ab 2028 gilt wieder die 60 %-Re-

gelung. Die Erweiterung des Verlustvortrags gilt 

gleichermaßen für die Körperschaftsteuer (ab 

VZ 2024). 

•  Aufwendungen für Geschenke an Nichtarbeit-

nehmer sollen zukünftig i.H. bis 50 €/Person ge-

winnmindernd berücksichtigt werden können 

(für Wirtschaftsjahre nach dem 31.12.2023). 

•  Die Zinsabzugsbeschränkung soll an die Vorga-

ben der Anti-Tax-Avoidance-Directive (ATAD) 

angepasst werden (ab VZ 2024). 

•  Anhebung des Werts für sofort vollständig ab-

zugsfähige geringwertige Wirtschaftsgüter auf 

1.000 €, sowie Anhebung der Betragsgrenze für 

den GWG-Sammelposten auf 5.000 €. Die Ab-

schreibungsdauer soll von 5 auf 3 Jahre verrin-

gert werden (gilt für GWG, die nach dem 

31.12.2023 angeschafft werden). 

•  Befristete Wiedereinführung der degressiven 

AfA in Höhe des 2,5fachen der linearen AfA (ma-

ximal 25 %) für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens zwischen dem 1.10.2023 

und dem 31.12.2024. 

•  Befristete Einführung einer degressiven AfA für 

Wohngebäude i.H. von 6 % – gilt für Gebäude, 

die entweder vom Steuerpflichtigen selbst her-

gestellt oder im Kalenderjahr der Fertigstellung 

gekauft wurden. Im Jahr der Herstellung oder 

Anschaffung erfolgt die Abschreibung zeitantei-

lig. Bei Anschaffung besteht die Wahlmöglichkeit 

zwischen degressiver und linearer Abschrei-

bung. Während der Nutzung der degressiven 

Abschreibung sind keine Absetzungen für außer-

gewöhnliche Abnutzungen erlaubt. Ein Wechsel 

zur linearen Abschreibung ist unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich.   

Die Regelung gilt für Gebäude, deren Bau oder 
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Kaufvertrag zwischen dem 1.10.2023 und dem 

30.9.2029 abgeschlossen wird. 

•  Sonderabschreibungen bei Betrieben mit einer 

Gewinngrenze von 200.000 €/Jahr im Vorjahr 

der Investition. Zukünftig sollen nun 50 % der 

Investitionskosten abgeschrieben werden kön-

nen (gilt für Anschaffung von Wirtschaftsgütern 

nach 31.12.2023). 

•  Anhebung der Freigrenze für private Veräuße-

rungsgeschäfte auf 1.000 € je Steuerpflichtigem 

(ab VZ 2024). 

•  Alle Personengesellschaften sollen die Möglich-

keit erhalten, zur Körperschaftbesteuerung zu 

wechseln (ab Tag der Verkündung). 

•  Gewerbesteuer: Erweiterte Kürzung für Grund-

stücksunternehmen durch die Erhöhung der Un-

schädlichkeitsgrenze von 10 % auf 20 % (ab Er-

hebungszeitraum 2023). 

•  Das Klimaschutz-Investitionsprämien gesetz be-

trifft Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- 

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-

ständiger Arbeit, die nicht steuerbefreit sind. 

Begünstigt werden Investitionen in neue, ab-

nutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter des An-

lagevermögens. 

Des Weiteren muss die Investition die Energie-

effizienz des Unternehmens verbessern; dies ist 

durch ein Einsparkonzept nachzuweisen. Der 

Förderzeitraum beginnt grundsätzlich am 

1.1.2024; Investitionen müssen ab diesem Zeit-

punkt bis spätestens vor dem 1.1.2030 abge-

schlossen sein. Die Förderung gilt für Investitio-

nen über 5.000 €. Ein Mindestwert von 10.000 

€ als Bemessungsgrundlage ist erforderlich, um 

einen Antrag zu stellen. Die Investitionsprämie 

beträgt 15 % der Investitionen und ist auf max. 

200 Mio. € begrenzt. Innerhalb des Förderzeit-

raums können maximal vier Anträge gestellt 

werden. Die AfA wird nach der Festsetzung der 

Investitionsprämie von den geminderten An-

schaffungs- oder Herstellungskosten berechnet. 

•  Ist-Besteuerung: Die Umsatzgrenze soll ab 

2024 von 600.000 € auf 800.000 € angehoben 

werden (ab Besteuerungszeitraum 2024). 

•  Die Buchführungspflicht für gewerbliche Unter-

nehmen sowie Land- und Forstwirte soll zukünf-

tig erst ab einem Gesamtumsatz von 800.000 € 

(bisher 600.000 €) oder einem Gewinn von 

80.000 € (bisher 60.000 €) bestehen (für Wirt-

schaftsjahre nach dem 31.12.2023). 

•  Steuerpflichtige, die jährlich mehr als 500.000 € 

Überschusseinkünfte erzielen, müssen dazuge-

hörige Unterlagen 6 Jahre lang aufbewahren. 

Diese Grenze soll auf 750.000 € erhöht werden 

(gilt ab VZ 2027). 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen 

vorläufigen Gesetzesentwurf handelt. Die Zustim-

mung durch den Bundesrat ist für den 15.12.2023 

geplant, entsprechend ist noch mit Anpassungen zu 

rechnen.  

3. Elektronische Rechnung soll Pflicht 

im B2B-Bereich werden 

Die elektronische Rechnung im B2B-Sektor (Ge-

schäftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr Un-

ternehmen) soll ab dem 1.1.2025 Pflicht werden, 

sofern der leistende Unternehmer und der Leis-

tungsempfänger im Inland ansässig sind.  

Regelungen dazu finden sich im aktuellen Geset-

zesentwurf des Wachstumschancengesetzes. Ab 

dem 1.1.2025 wird eine E-Rechnung definiert als 

Rechnung, die in einem strukturierten elektroni-

schen Format ausgestellt, übermittelt und empfan-

gen wird und eine elektronische Verarbeitung er-

möglicht. Sie muss der europäischen Norm für die 

elektronische Rechnungsstellung (Norm EN16931) 

und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß 

der Richtlinie 2014/55/EU entsprechen. 

Beispiele für Formate, die diesen Anforderungen 

entsprechen, sind die X-Rechnung und das hybride 

ZUGFeRD-Format, welches eine Kombination aus 

PDF-Dokument und XML-Datei darstellt. Durch die 

Definitionsänderung gilt eine einfache PDF-Rech-

nung, die per Mail versendet wurde, ab dem 

1.1.2025 nicht mehr als elektronische Rechnung. 

Aufgrund des hohen Umsetzungsaufwands für die 

deutsche Wirtschaft sieht der Gesetzgeber Über-

gangsregelungen für die Jahre 2025 bis 2027 vor. 

Bis Ende 2025 dürfen B2B-Umsätze aus 2025 wei-

terhin als Papierrechnung übermittelt werden, so-

wie elektronische Rechnungen nach alter Definition 

mit Zustimmung des Rechnungsempfängers. Im 

Zeitraum 2026 bleiben die Regelungen gleich, mit 
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der zusätzlichen Voraussetzung, dass der Rech-

nungssteller einen maximalen Vorjahresumsatz 

von 800.000 € erwirtschaftet hat. 

Ab 2027 werden Papierrechnungen grundsätzlich 

unzulässig. Ab 2028 sind dann ausschließlich Rech-

nungen, die den neuen gesetzlichen Regelungen 

entsprechen, erlaubt. Aufgrund des hohen Umset-

zungsaufwands empfiehlt sich eine zeitnahe Imple-

mentierung der nötigen Umsetzungsstrukturen. 

Ausgenommen sind Kleinbetragsrechnungen und 

Fahrausweise.  

4. Mindestlohn steigt in zwei Stufen 

Die unabhängige Mindestlohnkommission berät alle 

zwei Jahre, um der Bundesregierung dann die An-

passung der Lohnuntergrenze vorzuschlagen. So 

ist es im Mindestlohngesetz vorgesehen. In dem 

Gremium beraten jeweils drei stimmberechtigte Ar-

beitgeber- und Gewerkschaftsvertreter, ein oder 

eine Vorsitzende sowie zwei Wissenschaftler.Zum 

1.10.2022 hatte die Bundesregierung den Mindest-

lohn ausnahmsweise per Gesetz angehoben – von 

10,45 € auf 12 € pro Stunde. Nach einer Entschei-

dung der Mindestlohnkommission soll der Mindest-

lohn ab 1.1.2024 auf 12,41 € steigen und ab 

1.1.2025 auf 12,82 €. Die Mindestlöhne in der Al-

tenpflege steigen zum 1.12.2023 auf 14,15 € für 

Pflegehilfskräfte, für qualifizierte Pflegehilfskräfte 

auf 15,25 € und für Pflegefachkräfte auf 18,25 €. 

Hinweis: In einigen Branchen gelten u. U. höhere 

Mindestlohnsätze. Eine Liste steht auf der Home-

page www.bmas.de zur Verfügung. 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

5. Neuregelungen für Homeoffice und 

Arbeitszimmer- Steuerliche 

Erleichterungen im Überblick 

Das Bundesministerium der Finanzen hat aktuali-

sierte Verwaltungsvorgaben für die Steuerregeln 

rund um das häusliche Arbeitszimmer und die 

Homeoffice-Pauschale veröffentlicht. 

Wenn der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit im 

häuslichen Arbeitszimmer liegt, kann nun statt der 

tatsächlich entstandenen Kosten alternativ eine 

Jahrespauschale von 1.260 € ohne gesonderten 

Nachweis steuermindernd geltend gemacht wer-

den. Die Pauschale kann auch anteilig für jeden Ka-

lendermonat geltend gemacht werden, in dem die 

Voraussetzungen für den Kostenabzug erfüllt wer-

den.Bei Nutzung des Arbeitszimmers durch meh-

rere Personen kann jeder Steuerpflichtige einzeln 

seine Aufwendungen gesondert steuerlich ansetzen 

oder auf die Pauschale zurückgreifen. Bei mehreren 

Tätigkeiten pro Steuerpflichtigem kann jedoch nur 

eine Pauschale geltend gemacht werden, die auf 

die verschiedenen Tätigkeiten aufzuteilen ist.Des 

Weiteren kann auch ohne häusliches Arbeitszim-

mer für jeden Kalendertag, an dem betriebliche 

oder berufliche Tätigkeiten zu mehr als 50 % in der 

häuslichen Wohnung ausgeübt werden, eine Home-

office-Pauschale i.H. von 6 € abgezogen werden, 

bis maximal 1.260 € (vorher 600 €). 

6. Beitragsanpassung in der 

Pflegeversicherung 

Seit dem 1.7.2023 gelten bereits die neuen Bei-

tragssätze in der gesetzlichen Pflegeversicherung. 

Der allgemeine Beitragssatz wird erhöht. Der Pfle-

gebeitrag lag bis zum 30.6.2023 bei 3,05 % des 

Bruttolohns, für Menschen ohne Kinder bei 3,4 %. 

Die Beitragserhöhung betrifft sowohl Arbeitnehmer 

als auch Arbeitgeber. Der Arbeitgeberanteil steigt 

dabei von 1,525 % auf 1,7 %. Für kinderlose Ver-

sicherte ab dem 23. Lebensjahr wird der zusätzli-

che Beitragszuschlag von 0,35 % auf 0,60 % er-

höht, wodurch sie ab dem 1.7.2023 einen erhöhten 

Beitragssatz von insgesamt 2,3 % von ihrem Brut-

tolohn zahlen müssen. Eine weitere Änderung be-

trifft die Berücksichtigung der Kinderzahl beim Pfle-

gebeitrag. Künftig sind gestaffelte Beiträge vorge-

sehen, sodass Eltern einen prozentualen Beitrags-

satz in Abhängigkeit von der Anzahl ihrer Kinder 

zahlen. Die neue Staffelung sieht folgendermaßen 

aus: 

Mitglieder ohne Kinder 
4,00 % (AN-Anteil: 

2,3 %) 

Mitglieder mit 1 Kind 
3,40 % (lebenslang) 

(AN-Anteil: 1,7 %) 

Mitglieder mit 2 Kindern 
3,15 % (AN-Anteil: 

1,45 %) 

Mitglieder mit 3 Kin-

dern 

2,90 % (AN-Anteil: 

1,2 %) 

Mitglieder mit 4 Kin-

dern 

2,65 % (AN-Anteil: 

0,95 %) 

Mitglieder mit 5 und 

mehr Kindern 

2,40 % (AN-Anteil: 

0,7 %) 

Diese Staffelung gilt jedoch nur, solange das jewei-

lige Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat. Sobald alle Kinder ab dem zweiten Kind das 

25. Lebensjahr vollendet haben, erhöht sich der 
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Beitragssatz zur Pflegeversicherung wieder auf 

3,4 %. 

Für den Nachweis von Kindern gilt bis zum 

30.6.2025 ein vereinfachtes Verfahren. Hierbei 

sind lediglich Angaben bezüglich der Kinder erfor-

derlich, wobei zusätzliche Dokumente wie Geburts-

urkunden nicht verlangt werden. Da im Wachstum-

schancengesetz aber auch eine Regelung zu evtl. 

zu hoch einbehaltenen Beträgen beinhaltet war, ra-

ten wir dringend dazu, Nachweise vorzuhalten, da 

diese der Planung entsprechend einen späteren 

Zinsanspruch der Mitarbeiter verhindern würde.  

Die Bestätigung muss gegenüber der Stelle er-

bracht werden, die die Beiträge einzieht. Die Auf-

zeichnungen werden vom Arbeitgeber mithilfe der 

entsprechenden Lohnabrechnungssoftware doku-

mentiert.  

Ab dem 1.7.2025 beabsichtigt das Bundeszentral-

amt für Steuern die Einführung eines digitalen Aus-

tauschverfahrens für die Verifizierung von Kinder-

angaben. 

Bitte beachten Sie! Für das Bundesland Sachsen 

gelten gesonderte Beiträge. Hier beträgt der Ar-

beitgeberanteil immer 1,2 % anstatt 1,7 % in allen 

anderen Bundesländern. 

7. Anrechnung von Einkünften bei 

Unterhaltsaufwendungen  

Wenn ein Steuerpflichtiger Unterhaltszahlungen an 

eine ihm gegenüber unterhaltsverpflichtete Person 

zahlt, können diese Zahlungen bis zu einem be-

stimmten Höchstbetrag (2023 = 10.908 €) steuer-

mindernd geltend gemacht werden. Zu dem 

Höchstbetrag können noch übernommene Beiträge 

zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 

gerechnet werden, soweit diese nicht bereits beim 

Empfänger als Sonderausgaben berücksichtigt 

wurden. Grundvoraussetzung für den Ansatz der 

Unterhaltsleistungen ist aber, dass weder der Steu-

erpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf 

Kindergeld oder den Kinderfreibetrag für den Un-

terhaltsempfänger hat und dieser zudem kein oder 

nur geringes Vermögen besitzt.  

In Anlehnung an diese Thematik wurde durch den 

Bundesfinanzhof ein Urteil erlassen, das sich mit 

den anrechenbaren Einkünften und Bezügen des 

Unterhaltsempfängers beschäftigt. Bei der Einkom-

mensteuerveranlagung eines Ehepaares, welches 

Unterhalt an ihre studierende Tochter zahlt, hatte 

das zuständige Finanzamt die Einkünfte der Tochter 

berechnet. Diese erzielte einen Verlust aus nicht-

selbstständiger Tätigkeit und erhielt dazu noch BA-

föG. Das Finanzamt kürzte die Unterhaltsleistungen 

der Eltern um den BAföG-Betrag. 

Bei den anrechenbaren Einkünften, die den Unter-

haltsleistungen entgegen gerechnet werden dür-

fen, handelt es sich um die nach einkommensteu-

errechtlichen Vorschriften zu ermittelnden Ein-

künfte. Grundsätzlich dürften mehrere Einkunftsar-

ten für die Einkünfteermittlung miteinander ver-

rechnet werden, Ausbildungszuschüsse werden da-

gegen voll auf die Unterhaltsleistungen angerech-

net und dürfen nicht mit den Einkünften saldiert 

werden. Die Ausbildungshilfe ist als selbstständiger 

Minderungsposten neben den anderen Einkünften 

und Bezügen des Unterhaltsempfängers anzuse-

hen. 

 

8. Unternehmereigenschaft beim 

Internethandel (hier: ebay) 

Nach den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes ist 

ein Steuerpflichtiger Unternehmer, wenn er eine 

gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbstständig 

ausübt. Gewerblich oder beruflich ist jede nachhal-

tige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch 

wenn die Absicht, Gewinne zu erzielen, fehlt.  

Der Bundesfinanzhof (BFH) veröffentlichte ein Ur-

teil, in dem er beurteilte, ob bei einer Steuerpflich-

tigen mit Internethandel die Unternehmereigen-

schaft vorliegt oder ob es sich um Liebhaberei han-

delt. Die Steuerpflichtige kaufte Gegenstände aus 

Haushaltsauflösungen an und versteigerte diese 

anschließend über ebay. Steuererklärungen mit 

Angaben zu den Internetverkäufen reichte sie nicht 

ein. Das Finanzamt beurteilte die Geschäfte als un-

ternehmerische Handlungen und erließ für mehrere 

Jahre entsprechende Schätzungsbescheide. 

Auch der BFH ordnete die Internetverkäufe als un-

ternehmerische Tätigkeit ein. Bei jährlich mehreren 

hundert Auktionen über einen Zeitraum von meh-

reren Jahren kann nicht mehr davon ausgegangen 

werden, dass die Veräußerin den Handel als Hobby 

betreibt. Die Tätigkeit wird unter Berücksichtigung 

der allgemeinen Verkehrsanschauung nachhaltig 

betrieben. Unerheblich ist dabei, ob die Verkäuferin 

einen privaten oder gewerblichen Zugang zu dem 

Portal besitzt. Der BFH merkte in dem Zusammen-

hang auch noch an, dass die Gegenleistung in Ent-

gelt und Steuerbetrag aufzuteilen ist und ein Ver-

stoß gegen die gesetzlich vorgegebene Aufzeich-

nungspflicht nicht automatisch zur Versagung der 

Differenzbesteuerung führt. 
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9. Unentgeltliche Überlassung von 

Wohnraum kann zu privatem 

Veräußerungsgeschäft führen 

Private Veräußerungsgeschäfte sind durch den Ver-

äußerer im Rahmen der Einkommensteuerveranla-

gung zu versteuern. Diese Geschäfte entstehen 

z.B., wenn ein Objekt erst gekauft und vermietet 

wird und anschließend innerhalb von zehn Jahren 

nach dem Anschaffungszeitpunkt wieder veräußert 

wird.  

 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb von zehn 

Jahren nach Anschaffung entsteht allerdings keine 

Steuerpflicht, wenn dieses im Zeitraum zwischen 

Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung 

ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alter-

native) oder im Jahr der Veräußerung und in den 

beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-

zwecken (2. Alternative) genutzt wurde. 

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt und über-

ließ dieses ihren drei Kindern, die dort während ih-

rer Studienzeit lebten. Nachdem die Kinder ihr Stu-

dium beendet hatten, wurde das Objekt wieder 

veräußert. Ein steuerpflichtiger Veräußerungsge-

winn wurde nicht angegeben, da die Steuerpflichti-

gen der Auffassung waren, dass die Befreiungsvor-

schrift greifen würde. Eine Eigennutzung würde 

auch dann vorliegen, wenn ein Kind, für das der 

Steuerpflichtige einen Anspruch auf Kindergeld hat, 

in dem Objekt wohnt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied jedoch, dass 

eine Wohnung, die der Steuerpflichtige unentgelt-

lich an (leibliche) Kinder überlässt, die im maßgeb-

lichen Zeitraum der zehn Jahre keinen Anspruch 

(mehr) auf Kindergeld haben, die Wohnung nicht 

zu „eigenen Wohnzwecken“ genutzt wird. Der Kin-

dergeldanspruch lief in diesem Fall während des 

Studiums aus. Damit ist laut BFH eine Überlassung 

an Dritte gegeben, die steuerlich nicht begünstigt 

wird. Es ist damit von einer steuerpflichtigen Ver-

äußerung auszugehen. 

 

10. Elektronische Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung  

Mit dem Jahr 2023 wurde die elektronische Arbeits-

unfähigkeitsbescheinigung (eAU) verpflichtend ein-

geführt und betrifft damit sämtliche Arbeitgeber 

und -nehmer. Die Arbeitnehmer müssen nun keine 

Papierbescheinigung für ihre Arbeitsunfähigkeit 

vorlegen, sondern der Arbeitgeber ist verpflichtet, 

die Daten für den jeweiligen Arbeitnehmer bei der 

entsprechenden Krankenkasse abzurufen. Für den 

Arbeitnehmer besteht aber weiterhin die Pflicht sich 

unverzüglich bei dem Arbeitgeber krank zu melden. 

Für die Teilnahme muss der Arbeitgeber „Datenaus-

tausch eAU“ einsetzen. Der Abruf erfolgt durch ein 

systemgeprüftes Programm (z.B. das verwendete 

Entgeltabrechnungsprogramm) oder eine Ausfüll-

hilfe. 

Auch wir stellen Ihnen hier in Zusammenarbeit mit 

der DATEV ein Portal für den Abruf der eAU-Daten 

zur Verfügung, in dem alle bei uns gepflegten Da-

ten wie Personaldaten und Sozialversicherungs-

nummer sowie die Krankenkasse bereits erfasst 

sind: dies ermöglicht Ihnen den eigenständigen Ab-

ruf von Krankmeldungen und die Einsichtnahme in 

die Rückmeldeverfahren direkt. Sprechen Sie uns 

gerne an.  

11. Aufteilung des Gesamtkaufpreises 

eines bebauten Grundstücks 

Bei der Anschaffung eines bebauten Grundstücks 

ist die beabsichtigte Nutzung des Gebäudes für die 

weitere steuerliche Berücksichtigung entscheidend. 

Wird eine Immobilieninvestition ganz oder teilweise 

zur Erzielung von Einkünften genutzt, muss ein ge-

zahlter Gesamtkaufpreis für diese Immobilie für 

Zwecke der Absetzung für Abnutzung (AfA) ent-

sprechend der Wertverhältnisse in Grund und  

Boden und Gebäude aufgeteilt werden. 

Der Bundesfinanzhof hat zu dieser Thematik in sei-

nem Urteil vom 20.9.2022 Stellung genommen. 

Zunächst sind Boden- und Gebäudewert gesondert 

zu ermitteln und sodann die Anschaffungskosten 

nach dem Verhältnis der beiden Wertanteile in An-

schaffungskosten für den Grund- und Boden- sowie 

den Gebäudeanteil aufzuteilen. Wenn eine Schät-

zung des Werts des Grund- und Boden- sowie des 

Gebäudeanteils in dem Einzelfall notwendig ist, 

kann die ImmoWertV herangezogen werden; wel-

ches Wertermittlungsverfahren anzuwenden ist, ist 

dann nach den tatsächlichen Gegebenheiten des 

jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden.  

Die Wahl der Ermittlungsmethode entzieht sich da-

bei einer Verallgemeinerung; ein Vorrang bestimm-

ter Wertermittlungsverfahren für bestimmte Ge-

bäudearten besteht nicht. 
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12. Entnahme von Alt-Photovoltaik-

anlagen 

Vor dem 1.1.2023 wurden Photovoltaikanlagen, die 

sowohl für unternehmerische als auch für private 

Zwecke genutzt wurden, regelmäßig dem Unter-

nehmensvermögen zugeordnet. Betreiber konnten 

die Vorsteuer aus dem Kauf der Anlage abziehen, 

mussten aber sowohl den verkauften Strom als 

auch den selbst genutzten Strom versteuern. Mit 

der Einführung des Nullsteuersatzes zum 1.1.2023 

können Betreiber nun die Photovoltaikanlage steu-

erfrei aus dem Unternehmensvermögen entneh-

men und müssen selbst genutzten Strom nicht 

mehr versteuern. 

 

Die Finanzverwaltung in NRW hat dazu unter Hin-

weis auf das Bundesministerium für Finanzen Stel-

lung bezogen. Eine Entnahme der gesamten Pho-

tovoltaikanlage ist nur möglich, wenn voraussicht-

lich mehr als 90 % der Anlage für nichtunterneh-

merische Zwecke verwendet werden. Wird ein Teil 

des erzeugten Stroms zum Laden eines Privatfahr-

zeugs, dem Betrieb einer Wärmepumpe oder dem 

Laden einer Batterie (nicht inbegriffen tragbare 

Batterien und Powerbanks) verwendet, wird aus 

Vereinfachungsgründen davon ausgegangen, dass 

die Anlage mehr als 90 % für nichtunternehmeri-

sche Zwecke genutzt wird. Diese Regelung gilt 

selbst dann, wenn mehr als 10 % des Stroms nach 

Entnahme tatsächlich weiter veräußert werden. 

Sind die Bedingungen für die Entnahme erfüllt, 

kann diese dem Nullsteuersatz unterworfen wer-

den. Die Entnahme kann entweder in der Voran-

meldung, in der Jahressteuererklärung oder 

schriftlich gegenüber dem zuständigen Finanzamt 

erklärt werden. Es ist keine Vorsteuerberichtigung 

erforderlich und der ursprünglich in Anspruch ge-

nommene Vorsteuerabzug kann nicht rückwirkend 

verweigert werden. 

Auch nach der Entnahme der Photovoltaikanlage ist 

die Lieferung von Strom an den Netzbetreiber eine 

unternehmerische Tätigkeit und grundsätzlich 

steuerpflichtig. Bei Anwendung der Kleinunterneh-

merregelung wird diese Steuer nicht erhoben. 

Wenn der Betreiber beim Kauf der Anlage auf die 

Anwendung der Kleinunternehmerregelung ver-

zichtet hat, ist er für fünf Jahre an die Steuerpflicht 

gebunden. 

13. Umsatzsteuerliche Maßnahmen zum 

Ausbau von PV-Anlagen 

Ende des letzten Jahres wurde das Jahressteuerge-

setz 2022 beschlossen. Darin geht es u.a. um die 

Förderung des weiteren Ausbaus von PV-Anlagen. 

Durch Vereinfachungen bei der Installation und 

dem Betrieb sollen Anreize für die Bürger geschaf-

fen werden.  

Dazu gehört der sog. Nullsteuersatz, also der Weg-

fall von Umsatzsteuer. Der Käufer einer PV-Anlage 

muss dadurch diese nicht mehr zahlen, kann sich 

im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer durch das 

Finanzamt erstatten lassen. Der Nullsteuersatz gilt 

für PV-Anlagen, die nach dem 1.1.2023 vollständig 

geliefert bzw. vollständig installiert sind. Das Da-

tum der Bestellung ist dabei unerheblich. Profitie-

ren können davon Steuerpflichtige, die sich eine 

PV-Anlage auf oder in die Nähe eines Wohngebäu-

des installieren lassen. Dies gilt dann für alle Kom-

ponenten der Anlage, wie die Module, den Batterie-

speicher oder auch die Wechselrichter. Der Leis-

tungswert der jeweiligen Anlage ist bei der Umsatz-

steuer nicht ausschlaggebend. 

Die Käufer von PV-Anlagen könnten so auch durch 

günstigere PV-Anlagen profitieren, da Händler und 

Handwerker die niedrigere Umsatzsteuer grund-

sätzlich weitergeben sollen. Verpflichtet sind sie 

dazu jedoch nicht. Steuerpflichtige sollten aller-

dings beachten, dass sie mit der Einspeisung des 

Stroms aus ihrer PV-Anlage Unternehmer sind. 

Beachten Sie: Eine rückwirkende Änderung mit 

dem Nullsteuersatz auf bereits vor dem 1.1.2023 

in Betrieb genommene PV-Anlagen ist nicht mög-

lich. Mehr Informationen zu dem Gesetz erhalten 

Sie auf der Homepage des Bundesministeriums der 

Finanzen unter: www.bundesfinanzministerium.de. 

14. Gleicher Lohn bei 

Teilzeitbeschäftigung 

Geringfügig Beschäftigte, die in Bezug auf Umfang 

und Lage der Arbeitszeit keinen Weisungen des Ar-

beitgebers unterliegen, jedoch Wünsche anmelden 

können, denen dieser allerdings nicht nachkommen 

muss, dürfen bei gleicher Qualifikation für die iden-

tische Tätigkeit keine geringere Stundenvergütung 

erhalten als vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die 

durch den Arbeitgeber verbindlich zur Arbeit einge-

teilt werden. 

Dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts v. 

18.1.2023 lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ein 

http://www.bundesfinanzministerium.de/


Informationen zum Jahreswechsel 2023/2024 

auren.de  9 

Rettungsassistent war als Minijobber bei einem 

Rettungsdienst tätig. Dieser beschäftigte sog. 

„hauptamtliche“ Rettungsassistenten in Voll- und 

Teilzeit mit einer Stundenvergütung von 

17 €/brutto. Daneben waren sog. „nebenamtliche“ 

Rettungsassistenten mit einer Stundenvergütung 

von 12 €/brutto für den Rettungsdienst tätig.  

Der Arbeitgeber teilte diese nicht einseitig zu 

Diensten ein, sondern sie konnten vielmehr 

Wunschtermine für Einsätze benennen, denen der 

Arbeitgeber versuchte, zu entsprechen. Der als ne-

benamtlicher Rettungsassistent beschäftigte Ar-

beitnehmer war der Auffassung, dass die unter-

schiedliche Stundenvergütung eine Benachteili-

gung wegen seiner Teilzeittätigkeit darstellte. Der 

Arbeitgeber dagegen hielt die Vergütungsdifferenz 

für sachlich gerechtfertigt, weil er mit den haupt-

amtlichen Rettungsassistenten größere Planungssi-

cherheit und weniger Planungsaufwand hatte. 

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz kann ein 

sachlicher Grund eine unterschiedliche Behandlung 

rechtfertigen. Die haupt- und nebenamtlichen Ret-

tungsassistenten waren gleich qualifiziert und üb-

ten die gleiche Tätigkeit aus. Der vom Arbeitgeber 

pauschal behauptete erhöhte Planungsaufwand bei 

der Einsatzplanung der nebenamtlichen Rettungs-

assistenten bildete keinen sachlichen Grund zur 

Rechtfertigung der Ungleichbehandlung. 

 

15. Veräußerung eines Mobilheims 

Die sog. Mobilheime werden in Deutschland immer 

beliebter. Es handelt sich dabei um eine kleine 

Wohneinheit, die mittels Lkw transportiert und so 

an einem anderen Ort wieder abgestellt werden 

kann. Der Bundesfinanzhof nahm dazu Stellung, ob 

die Veräußerung eines Mobilheims ein steuerbares 

privates Veräußerungsgeschäft darstellt. 

Bei einem privaten Veräußerungsgeschäft sind zu-

nächst die gesetzlichen Regelungen zu Grundstü-

cken und deren Bestandteilen zu beachten. Grund-

stücke sind einzelne Teilflächen, die zivilrechtlich 

veräußert werden können. Gebäude gehören bei 

einer Veräußerung grundsätzlich als wesentlicher 

Bestandteil zum Grundstück und werden nicht als 

isoliertes Wirtschaftsgut bewertet. Dies gilt für ein 

privates Veräußerungsgeschäft. Demnach gehören 

Gebäude auf fremden Grund und Boden nicht dazu. 

Aus diesem Grund gehört auch die Veräußerung ei-

nes Mobilheims nicht zu den privaten Veräuße-

rungsgeschäften, da es sich hierbei um ein Ge-

bäude auf fremdem Grund handelt. Zudem liegt bei 

einem Mobilheim ein anderes Wirtschaftsgut im 

Sinne der gesetzlichen Vorschrift vor, die allerdings 

auf bewegliche Gegenstände des täglichen Ge-

brauchs gerichtet ist und damit ein Mobilheim 

grundsätzlich ausschließt. 

Die Spekulationsfrist für bewegliche Gegenstände 

beträgt grundsätzlich ein Jahr. Allerdings ist dabei 

unbedingt zu beachten, dass sich die Frist von ei-

nem auf zehn Jahre verlängert, wenn der Gegen-

stand in mindestens einem Kalenderjahr zur  

Einkunftserzielung genutzt wird. Wird ein Mobil-

heim also vermietet, ist eine Veräußerung inner-

halb von zehn Jahren nach der Anschaffung steu-

erpflichtig. 

16. Veräußerungsgewinne bei 

Kryptowährungungen sind 

steuerpflichtig  

Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden inter-

national immer bekannter und häufiger. Das gilt 

auch für Deutschland. Nun musste der Bundesfi-

nanzhof (BFH) sich mit der Frage beschäftigen, ob 

der Verkauf bzw. Tausch mit Kryptowährungen ein 

steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft 

darstellt. 

Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpflichtiger, der 

mit verschiedenen Kryptowährungen handelte und 

diese teilweise innerhalb einer kurzen Zeit an- und 

wieder verkaufte. Für das Finanzamt stellte dieser 

Handel steuerpflichtige Veräußerungsgewinne dar. 

Der BFH übernahm diese Ansicht. Bei Kryptowäh-

rungen liegt ein Wirtschaftsgut vor. Ein Wirt-

schaftsgut meint neben Sachen und Rechten auch 

tatsächliche Zustände, Möglichkeiten und Vorteile, 

deren Erlangung sich der jeweilige Steuerpflichtige 

etwas kosten lässt und die einer gesonderten, 

selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Der Ei-

genschaft als Wirtschaftsgut stehen auch techni-

sche Details nicht entgegen. Es entsteht demnach 

eine Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne aus 

Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder Mo-

nero, wenn diese innerhalb eines Jahres gekauft 

und wieder verkauft werden. 

17. Dienstwagen-Zuzahlung mindert 

Versteuerung 

Einigen Arbeitnehmern wird durch den Arbeitgeber 

ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt. Wenn der 

Pkw auch für private Fahrten oder den Arbeitsweg 

genutzt werden darf, hat der Arbeitnehmer diesen 

Vorteil gegenüber anderen Arbeitnehmern ohne 
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Dienstwagen als geldwerten Vorteil zu versteuern. 

Sollte der Arbeitnehmer Zuzahlungen (einmalig zu 

den Anschaffungskosten oder laufend zu den ent-

stehenden Kosten) erbringen, mindern diese 

grundsätzlich den zu versteuernden geldwerten 

Vorteil. 

 

Eine einmalige Zuzahlung kann aus unterschiedli-

chen Gründen geleistet werden. Der eine beteiligt 

sich an der Anschaffung eines höherwertigen Fahr-

zeugmodells, der andere um eine bessere Ausstat-

tung zu bekommen. Dabei ist es nicht ausschlag-

gebend, ob der Arbeitnehmer direkt an den Arbeit-

geber zahlt oder an das Autohaus. Die Zuzahlungen 

werden auf den geldwerten Vorteil angerechnet 

und mindern dadurch die Steuerlast. Die Berech-

nung hängt davon ab, ob eine arbeitsrechtliche 

Vereinbarung über den Zuzahlungszeitraum vor-

liegt oder nicht. 

Ohne eine solche Vereinbarung können Einmalzah-

lungen im Erstahr vollständig mit dem geldwerten 

Vorteil verrechnet werden. Dabei darf der geld-

werte Vorteil aber nicht weniger als null Euro be-

tragen. Gegebenenfalls ist die Zahlung dann noch 

auf die folgenden Jahre zu verteilen.  

Mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung über ei-

nen festen Zeitraum ist die Zuzahlung gleichmäßig 

auf den vereinbarten Zeitraum zu verteilen und 

dementsprechend steuerlich zu berücksichtigen. 

Wenn das Fahrzeug vor Ablauf des Zeitraums zu-

rückgegeben oder getauscht wird, kann der Arbeit-

nehmer seinen Anspruch auf eine anteilige Rücker-

stattung der Zuzahlung geltend machen. 

Anmerkung: Die zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer vereinbarten Zuzahlungen sollten zur 

rechtlichen bzw. steuerlichen Anerkennung unbe-

dingt vertraglich festgehalten werden. 

18. Privates Veräußerungsgeschäft bei 

Grundstücksteilung  

Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied 

am 20.7.2022 über die Entstehung einesprivaten 

Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücksteilungen. 

Diese widerspricht der bisherigen Rechtsprechung 

und könnte deshalb große Bedeutung für ähnlich 

gelagerte Fälle haben, da zum Nachteil der 

Steuerpflichtigen entschieden wurde. 

Die Steuerpflichtigen, ein Ehepaar, erwarben 

jeweils zur Hälfte ein bebautes Grundstück. Nach 

einer Sanierung des Gebäudes zogen sie ein und 

nutzten die gesamte Außenfläche als Garten. Als in 

der Ortschaft weitere Bebauungen geplant wurden, 

veranlassten sie die Teilung ihres eigenen 

Flurstücks, sodass ein Teil der Außenfläche von den 

Steuerpflichtigen veräußert wurde. Zwischen An-

schaffung des gesamten Grundstücks und dem 

Verkauf des Flurstücks lagen weniger als zehn 

Jahre. Das Finanzamt ging deswegen von sonstigen 

Einkünften im Rahmen eines privaten 

Veräußerungsgeschäfts aus. 

Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines 

Gartengrundstücks-teils ist bei weiter-hin 

bestehender Wohnnutzung im Übrigen nicht von 

der Besteuerung als privates Ver-

äußerungsgeschäft ausgenommen. In dem 

Moment der Veräußerung des Grundstücksteils und 

bei gleichzeitiger Weiternutzung des Gebäudes 

dient das abgetrennte Grundstück nicht mehr den 

eigenen Wohnzwecken.  

Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. Die Revision ist beim Bundes-
finanzhof unter dem Aktenzeichen IX R 14/22 
anhängig. Entsprechende Fälle sind daher 
unbedingt offen zu halten. 

19. Steuerfreiheit bei Telefonkosten des 

Arbeitnehmers 

Das Einkommensteuergesetz regelt, wann 

Leistungen für den Arbeitnehmer steuerfrei sind. 

Dazu gehören auch die Vorteile des Arbeitnehmers 

aus der privaten Nutzung von betrieblichen 

Datenverarbeitungs- und Tele-kommunikations-

geräten sowie deren Zube-hör. Diese Vorschrift 

wurde durch den Bun-desfinanzhof (BFH) mit Urteil 

vom 23.11.2022 weiter konkretisiert. 

Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkommen-

steuergesetzes gehört auch, wenn eine Erstattung 

von Telefonkosten durch den Arbeitgeber erfolgt 

und der Arbeitnehmer ursprünglich den 

Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat und der 

Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem 

vergünstigten Preis von seinem Arbeitnehmer 

erwirbt, um es danach dem Arbeitnehmer zur 

privaten Nutzung zu überlassen. Würde diese 

Steuerbefreiung nicht vorliegen, hätte der 

Arbeitnehmer die entstandenen geldwerten 

Vorteile aus der Nutzung zu versteuern. Der BFH 

weist in diesem Zusammenhang aber auch noch 

darauf hin, dass dagegen ein Zuschuss des Ar-

beitgebers für einen privaten Telefonanschluss des 

Arbeitnehmers nicht steuerfrei ist. 
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Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die 

Möglichkeit geben, ihren Arbeitnehmern die private 

Nutzung betrieblicher Geräte, wie Computer oder 

Telekommunikationsgeräte, zu erlauben, ohne dies 

durch den mit der steuerlichen Erfassung des sog. 

Sachbezugs verbundenen Verwaltungsaufwand zu 

erschweren. 

20. Veräußerung eines Einfamilienhauses 

nach Scheidung 

Dem Bundesfinanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei 

dem er entscheiden musste, ob ein steuerpflichti-

ges privates Veräußerungsgeschäft vorliegt, wenn 

der seinen Miteigentumsanteil veräußernde Ehe-

gatte nach der Trennung der Eheleute aus dem im 

Miteigentum stehenden Wohnhaus ausgezogen ist, 

der andere Ehegatte und das gemeinsame Kind 

aber dort wohnen bleiben. 

Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein Einfami-

lienhaus und bewohnte dieses mit dem gemeinsa-

men Kind. Nach einigen Jahren trennte sich das 

Paar, der Ehemann zog aus und es folgte die Schei-

dung. Im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung 

(zwei Jahre nach Auszug des Ehemanns) veräu-

ßerte dieser seiner geschiedenen Ehefrau seinen 

Miteigentumsanteil. Obwohl der Verkauf innerhalb 

der Spekulationsfrist von zehn Jahren stattfand, 

hielt er die Veräußerung für steuerfrei, da seine 

Frau und das Kind in dem Einfamilienhaus wohnen 

blieben und die Eigennutzung damit anscheinend 

nicht beendet wurde.  

Für den BFH lag dagegen ein privates Veräußrungs-

geschäft vor, welches der Einkommensteuer zu un-

terwerfen ist, da der Ehemann seinen hälftigen Mit-

eigentumsanteil im Rahmen der Auseinanderset-

zung nach der Ehescheidung an seine Ex-Frau ver-

äußert hat.  

Der Ehemann nutzte seinen Miteigentumsanteil 

nach dem Auszug aus dem Familienheim nicht 

mehr zu eigenen Wohnzwecken, auch wenn der ge-

schiedene Ehepartner und das gemeinsame min-

derjährige Kind weiterhin dort wohnen. Eine das 

Vorliegen eines privaten Veräußerungsgeschäfts 

ausschließende Zwangslage lag im entschiedenen 

Fall nicht vor. 

21. Erbfallkostenpauschale für Nach-

erben 

Das Erbschaftsteuergesetz hat für die anfallenden 

Kosten einer Bestattung und ähnliche Kosten sowie 

Aufwendungen zur Abwicklung, Regelung und 

Verteilung des Nachlasses eine sog. 

Erbfallkostenpauschale geschaffen. Diese kann bei 

der Berechnung der Erbschaftsteuer ohne 

Nachweis steuermindernd abgezogen werden. 

Inwiefern der Betrag durch einen Nacherben 

angesetzt werden kann, hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) am 1.2.2023 entschieden. 

 

In dem Fall erbte der Ehemann der Verstorbenen, 

verstarb aber kurz darauf selbst, sodass die Nichte 

erbte. Das Finanzamt setzte Erbschaftsteuer für die 

Nacherbschaft gegen die Erbin fest, ohne 

Nachlassverbindlichkeiten zu berücksichtigen. Die 

Nichte beantragte nachträglich noch den 

Pauschbetrag zu berücksichtigen, da dieser sowohl 

dem Vor- als auch dem Nacherben zustünde, da 

zwei getrennt zu beurteilende Erbfälle vorlägen.  

Finanzgericht und auch der BFH sprachen sich 

letztendlich für den Ansatz der Erbfall-

kostenpauschale auch beim Nacherben aus. Der 

Betrag ist für jeden Erbfall nur einmal zu gewähren. 

Die Abfolge von Vor- und Nacherbfall stellt jedoch 

erbschaftsteuerlich nicht einen Erbfall mit 

mehreren Erben dar, sondern zwei Vorgänge als 

zwei getrennte Erbfälle. Dem entspricht es auch, 

den Pauschbetrag zweimal zu gewähren. Die 

Pauschale soll entstehende Nachlassregelungs-

kosten im weiteren Sinne abgelten, dass diese 

zweimal anfallen, ist nicht ungewöhnlich. 
 

22. Mieterabfindungen als 

Werbungskosten 

Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied in seinem Ur-

teil vom 20.9.2022 über die Zugehörigkeit einer 

Mieterabfindung zu den anschaffungsnahen Her-

stellungskosten oder zu den Werbungskosten. 

Ein Steuerpflichtiger erwarb eine vermietete Im-

mobilie. Um das Objekt umfangreich renovieren zu 

können, wurden Abfindungen an die bisherigen 

Mieter gezahlt, damit diese der Beendigung der 

Mietverträge zustimmen. So war die Renovierung 

einfacher durchzuführen. Die Steuerpflichtigen ga-

ben die gezahlten Mieterabfindungen als sofort ab-

zieh-bare Werbungskosten aus Vermietung und 

Verpachtung an. Das Finanzamt dagegen ging von 

nachträglichen Herstellungskosten aus, da die Ab-

findungen im engen sachlichen Zusammenhang 

mit den Baumaßnahmen standen. 
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In seiner Entscheidung führt der BFH aus, dass sich 

der Anwendungsbereich für nachträgliche Herstel-

lungskosten auf bauliche Maßnahmen an Einrich-

tungen des Gebäudes oder am Gebäude selbst be-

schränkt und stützte damit die Auffassung der 

Steuerpflichtigen. Aufwendungen, die lediglich mit-

veranlasst sind, gehören nicht dazu. Mieterabfin-

dungen, die gezahlt werden, um die Mietverträge 

vorzeitig zu kündigen und das Gebäude zu räumen, 

gehören deshalb nicht zu den anschaffungsnahen 

Herstellungskosten und können sofort als Wer-

bungskosten abgezogen werden. 

23. Inflationsprämie für Arbeitnehmer 

mit mehreren 

Dienstleistungsverhältnissen  

Die im Oktober 2022 eingeführte Inflationsaus-

gleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Ar-

beitgebers und kann in einer Höhe von bis zu 

3.000 € (Teilzahlungen sind möglich) steuer- und 

sozialabgabenfrei an Mitarbeiter bis zum 

31.12.2024 ausgezahlt werden. Sie ist zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu zahlen 

und es darf sich dabei nicht um eine Entgeltum-

wandlung handeln.  

Für Arbeitnehmer mit mehreren Dienstverhältnis-

sen ist ein wichtiger Aspekt, dass die Prämie für 

jedes Dienstverhältnis gesondert in Anspruch ge-

nommen werden kann. Das bedeutet, wenn ein Ar-

beitnehmer mehrere aufeinanderfolgende oder ne-

beneinander bestehende Dienstverhältnisse hat, 

kann er von jedem Arbeitgeber die steuerfreie Prä-

mie in voller Höhe erhalten. 

Dies gilt auch, wenn die Dienstverhältnisse mit un-

terschiedlichen Arbeitgebern verbundener Unter-

nehmen bestehen. Arbeitgeber müssen nicht prü-

fen, ob ihre Arbeitnehmer die Prämie bereits bei ei-

nem anderen Arbeitgeber erhalten haben. Bei meh-

reren aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen 

mit demselben Arbeitgeber wird die Steuerbefrei-

ung jedoch nur einmalig gewährt. 

Das Bundesfinanzministerium stellt diese und an-

dere Besonderheiten auch in einem ausführlichen 

FAQ klar:  

https://www.bundesfinanzministerium.de -   

Service - FAQ und Glossar 

Wichtig zu beachten ist allerdings, dass die Sozial-
versicherung sich nun in Fällen von Verstößen ge-
gen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 
von den Ansätzen des BMF abwendet und hier 
Nachverbeitragungen vornimmt.  

FÜR GEWERBE-

TREIBENDE/FREIBERUFLER/GMBH 

24. Künstlersozialabgabe 

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. 

Nachdem für 2022 keine Anpassung erfolgte, er-

höhte sich der Beitrag für 2023 auf 5 % und bleibt 

auch in 2024 unverändert. 

 

25. Vorsteuer – Zeitnahe Dokumentation 

der Zuordnungsentscheidung  

Bei der Anschaffung oder Herstellung eines 

Gegenstands hat der Steuerpflichtige die 

Möglichkeit, diesen ganz oder teilweise seinem 

umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen zuzu-

ordnen oder ihn auch nur im Umfang der 

tatsächlichen unternehmerischen Verwendung in 

sein Unternehmen einzubeziehen. Die Zuordnung 

entscheidet letztendlich über einen potentiellen 

Vorsteuerabzug. 

Wie die jeweilige zeitnahe Dokumentation über die 

Zuordnungsentscheidung auszusehen hat bzw. 

welche zeitlichen Voraussetzungen dabei beachtet 

werden sollten, wird oft höchstrichterlich 

entschieden. Der Bundesfinanzhof hat dazu 

Stellung genommen. Die Annahme, dass eine 

zeitnahe Dokumentation der Zuordnungsent-

scheidung, die zum Vorsteuerabzug berechtigt, nur 

dann vorliegt, wenn diese innerhalb der 

gesetzlichen Abgabefrist der Umsatzsteuer-

erklärung (im Entscheidungsfall: bis zum 31.5. des 

Folgejahres) dem Finanzamt gegenüber abgegeben 

wird, widerspricht den geltenden Recht-

sprechungen. 

Steht anhand objektiver Anhaltspunkte, die 

innerhalb der Zuordnungsfrist erkennbar ge-

worden sind, fest, dass der Steuerpflichtige einen 

Gegenstand dem Unternehmen zugeordnet hat, ist 

es nicht zusätzlich erforderlich, dass er die erfolgte 

Zuordnung der Finanzverwaltung innerhalb dieser 

Frist mit-teilt. Dem Steuerpflichtigen wird dadurch 

der Vorsteuerabzug weder praktisch unmöglich 

gemacht noch übermäßig erschwert, weil er nach 

der jetzigen Rechtsprechung ohnehin beim Erwerb 

wählen muss, ob er als Steuerpflichtiger handelt 

und dies eine materielle Voraussetzung für den 

Vorsteuerabzug ist. 

26. Vorweggenommene Betriebs-

ausgaben bei der Gewerbesteuer 
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Das Gewerbesteuergesetz regelt, dass bei einem 

Betriebsübergang im Ganzen von einem Unter-

nehmer auf einen anderen, der bisherige Betrieb 

durch den Übergang als eingestellt und der andere 

damit als neu gegründet gilt.  

Ein Steuerpflichtiger übernahm einen bereits 

eingerichteten Betrieb als Pächter und Unter-

nehmer. Den Betrieb eröffnete er erst im Folgejahr 

nach einer umfangreichen Renovierung und 

machte deswegen in der Gewinnermittlung vorab 

entstandene Betriebs-ausgaben geltend. Auch in 

der Gewerbesteuererklärung gab er diesen Verlust 

als negativen Gewerbeertrag an. Das Finanzamt 

berücksichtigte die vorab entstandenen Be-

triebsausgaben bei der Gewerbesteuer jedoch nicht 

und setzte den entsprechenden Gewer-

besteuermessbescheid mit 0 € fest. 

Der Bundesfinanzhof unterstützte mit sei-nem 

Urteil diese Feststellung. Die Annahme eines 

Gewerbebetriebs im gewerbesteuer-rechtlichen 

Sinne setzt das Vorliegen sämtlicher 

Tatbestandsmerkmale eines Gewerbebetriebs 

voraus; insbesondere die Beteiligung am 

allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Vorab (vor 

Betriebseröffnung) entstandene Betriebsausgaben 

sind daher gewerbesteuerrechtlich unbeachtlich. 

Diese allgemeinen Grundsätze gelten auch im Fall 

eines Betriebsübergangs im Ganzen. 

 

27. AfA bei kürzerer tatsächlicher 

Nutzungsdauer 

Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein 

Schreiben über die Anwendung der Absetzung für 

Abnutzung (AfA) nach einer kürzeren tatsächlichen 

Nutzungsdauer. Es wird geklärt, wann bei 

Gebäuden eine kürzere Nutzungsdauer vorliegt und 

dadurch eine höhere AfA möglich ist. Dieses 

Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

Das Schreiben regelt die Anwendung aus Sicht der 

Finanzverwaltung und gibt betroffenen 

Steuerpflichtigen und ihren Steuerberatern einen 

umfassenden Überblick über Besonderheiten und 

Verfahrensweisen bei dieser Thematik. 

Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche 

Gebäude anhand welcher AfA-Sätze über welchen 

Zeitraum abgeschrieben werden dürfen. Es kann 

aber auch sein, dass für ein Gebäude eine kürzere 

tatsächliche Restnutzungsdauer vorliegt. Diese 

muss der jeweilige Steuerpflichtige glaubhaft 

darlegen können, es muss in dem Einzelfall ein 

konkreter Grund vorliegen.  

Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen 

Nutzungsdauer ist eine an der größtmöglichen 

Wahrscheinlichkeit orientierte Schätzung 

zugrundezulegen. Bei der Glaubhaftmachung der 

kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer sind die 

Steuerpflichtigen in erhöhtem Maße zur Mitwirkung 

verpflichtet, weil die bei der Schätzung zu 

berücksichtigenden Faktoren im Einfluss- und 

Wissensbereich der Steuerpflichtigen liegen.  

Das Schreiben des BMF umfasst noch Aus-

führungen zu besonderen Betriebsgebäuden und 

bestimmten Gebäudeteilen sowie zu Gebäuden, bei 

denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine 

kürzere tatsächliche Nutzungsdauer vermuten 

lassen.  

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende 

Kriterien für die Schätzung einer kürzeren 

tatsächlichen Nutzungsdauer maßgebend: 

a) der technische Verschleiß 

b) die wirtschaftliche Entwertung und 

c) rechtliche Gegebenheiten, welche die 

 Nutzungsdauer begrenzen können. 

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage 

eines öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen für die Bewertung von bebauten 

und unbebauten Grundstücken oder von Personen, 

die von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 

akkreditierten Stelle als Sachverständige oder 

Gutachter zertifiziert sind. 

28. Anpassung der 

Betriebsausgabenpauschale 

Die Finanzverwaltung hat aufgrund der ge-

stiegenen Preise die Betriebsausgabenpauschale 

für bestimmte nebenberufliche Einkünfte erhöht 

und mittels Schreiben vom 6.4.2023 veröffentlicht. 

Die neuen Werte können erstmalig ab dem 

Veranlagungszeitraum 2023 angewendet werden. 

Die Steuerpflichtigen, die entsprechende Einkünfte 

erzielen, sind jedoch nicht an die Verwendung der 

Pauschalen gebunden, sondern können alternativ 

auch ihre tatsächlichen Ausgaben geltend machen. 

Ab 2023 gelten für hauptberufliche selbstständige 

schriftstellerische oder journalistische Tätigkeiten, 

bei wissenschaftlicher, künstlerischer und 

schriftstellerischer Neben-tätigkeit sowie bei 

nebenberuflicher Lehr- und Prüfungstätigkeit 
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folgende Werte für die Betriebsausgaben-

pauschale: 

• bei hauptberuflicher selbstständiger schriftstel-

lerischer oder journalistischer Tätigkeit wird die 

Pauschale auf 30 % der Betriebseinnahmen aus 

dieser Tätigkeit, höchstens jedoch 3.600 € 

jährlich erhöht, 

• bei wissenschaftlicher, künstlerischer oder 

schriftstellerischer Nebentätigkeit (auch Vor-

trags- oder nebenberufliche Lehr- und Prü-

fungstätigkeit), wird die Pauschale auf 25 % 

der Betriebseinnah-men aus dieser Tätigkeit, 

höchstens jedoch 900 € jährlich erhöht. Dieser 

Höchstbetrag von 900 € kann für alle Nebentä-

tigkeiten, die unter die Vereinfachungsregelung 

fallen, aber nur einmal gewährt werden. 

29. Firmenwagengestellung bei 

Schätzung des Kraftstoffverbauchs 

Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von 

Arbeitgebern an Arbeitnehmer zur privaten 

Nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung und 

erster Tätigkeitsstätte liegt eine Bereicherung des 

Arbeitnehmers vor. Die Bereicherung liegt um den 

Betrag vor, den der Arbeitnehmer zusätzlich zum 

regulären Lohn durch die Überlassung spart. Dafür 

ist eine Ermittlung des Nutzungsverhältnisses 

entweder durch ein ordnungsgemäßes Fahrten-

buch, die 1-%-Regelung und zusätzlich bei Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

durch die 0,03-%-Regelung notwendig. Für Hybrid- 

und Elektrofahrzeuge gelten besondere  

Regelungen.Ein Arbeitgeber hatte an zwei 

Arbeitnehmer jeweils einen Pkw überlassen, der 

auch zu privaten Zwecken genutzt werden durfte. 

Für beide Pkw wurde das Verhältnis von beruflichen 

und privaten Fahrten durch ein Fahrtenbuch 

ermittelt. Bei einer Außenprüfung stellte das 

Finanzamt fest, dass der Arbeitgeber für die 

Berechnung des geldwerten Vorteils den 

Tankverbrauch nach Durch-schnittswerten 

bemessen hatte. Das lag daran, dass der 

Arbeitgeber eine betriebseigene Tankstelle besaß, 

die keine Anzeige für Menge und Preis des 

getankten Kraftstoffs hatte. So eine Schätzung ist 

laut Finanzamt unzulässig.Der Bundesfinanzhof 

(BFH) unterstützte diese Auffassung. Werden 

belegmäßig nicht erfasste Kosten des überlassenen 

Pkw geschätzt, ist eine Anwendung der 

Fahrtenbuchmethode nicht zulässig. Ein 

Fahrtenbuch soll das Verhältnis der beruflichen und 

privaten Fahrten ermitteln. Die tatsächlich 

entstandenen und auch belegten Kosten werden 

dementsprechend aufgeteilt. Somit kann eine 

Schätzung schon vom Gesetzes-Wortlaut her nicht 

erfolgen, auch nicht, wenn ein Sicherheitsaufschlag 

zugrundegelegt wurde. Belege sind unbedingt 

notwendig. 

 

30. 1-%- Regelung bei 

Handwerkerfahrzeug 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 

31.5.2023 entschieden, dass die 1-%-Regelung 

auch auf ein als LKW eingestuftes, zweisitziges 

„Handwerkerfahrzeug“ anzuwenden ist, wenn es 

für private Fahrten genutzt wird. 

Ein Hausmeisterservice hatte zwei Fahrzeuge in 

seinem Betriebsvermögen: einen Mercedes Benz 

Vito und einen Multicar M26 Profiline. Er hatte kein 

weiteres Fahrzeug in seinem Privatvermögen und 

erklärte keine Entnahme wegen einer möglichen 

Privatnutzung der Fahrzeuge. Aufgrund der 

Sachlage, dass der Steuerpflichtige kein privates 

Fahrzeug besaß, ging das Finanzamt davon aus, 

dass der Mercedes Benz Vito auch privat genutzt 

wurde und wandte die 1-%-Regelung an, obwohl 

das Fahrzeug als LKW eingestuft und nur mit zwei 

Sitzen ausgestattet war. Die darauffolgende Klage 

des Eigentümers wurde vom Finanzgericht 

abgewiesen, was auch durch den BFH bestätigt 

wurde.  

31. Berichtigung einer Rechnung mit 

Rückwirkung 

Ein Sachverhalt, den der Bundesfinanzhof (BFH) 

am 14.11.2022 entschied, beschäftigte sich mit der 

rückwirkenden Berichtigung von Rechnungen und 

dem damit verbundenen Vorsteuerabzug. 

Eine Steuerpflichtige machte bei Rechnungserhalt 

den Vorsteuerabzug in der ausgewiesenen Höhe 

geltend. Die Angaben zu ihr als Leistungsem-

pfängerin waren zwar fehlerhaft bzw. Unvoll-

ständig, die Vorsteuer erhielt sie aber trotzdem, da 

anhand der Angaben erkennbar war, dass es sich 

bei ihr um die Leistungsempfängerin handelte. 

Einige Jahre später erhielt sie berichtigte, 

ordnungsgemäße Rechnungen, die keine 

fehlerhaften Angaben mehr zu ihrer Person 

enthielten. Die Berichtigung wirkte auf das Jahr der 

Steuerentstehung zurück, nicht aber auf das Be-

richtigungsjahr. Für die Steuerpflichtige änderte 

sich dadurch nichts, da sie die Vorsteuer bereits im 

ursprünglichen Jahr der Rechnungserstellung in 

voller Höhe erhalten hatte.Sind, so der BFH, die 
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Angaben in einer Rechnung nicht in so hohem Maße 

unbestimmt, unvollständig oder unzutreffend, dass 

sie fehlenden Angaben gleichstehen, ist das 

Finanzamt daran gehindert, das Recht auf 

Vorsteuerabzug nur deshalb zu verweigern.  

Wenn die Rechnung, die der Steuerpflichtige 

besitzt, nicht ordnungsgemäß ist, das Finanzamt 

aber trotzdem über alle notwendigen In-

formationen verfügt, um zu prüfen, ob die 

materiellen Voraussetzungen für die Ausübung des 

Rechts auf Vorsteuerabzug vorliegen, kann nicht 

automatisch davon ausgegangen werden, dass 

dem Steuerpflichtigen kein Recht auf den 

Vorsteuerabzug zusteht.  

32. Vorsteuerabzug bei Betriebs-

veranstaltungen  

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.5.2023 eine 

Entscheidung zum Thema Vorsteuerabzug bei 

Betriebsveranstaltungen getroffen. Ein Verband in 

der Rechtsform eines eingetragenen Vereins 

organisierte im Dezember 2015 eine 

Weihnachtsfeier. Für diese Feier mietete der 

Verband ein Kochstudio, in dem die Teilnehmer ein 

gemeinsames Abendessen zubereiteten. Die 

Kosten für diese Veranstaltung beliefen sich auf 

etwa 5.000 €. 

Der Verband beantragte anschließend den 

Vorsteuerabzug für diese Kosten. Das Fi-nanzamt 

lehnte den Antrag ab und argumentierte, dass 

Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen durch 

den privaten Bedarf der Arbeitnehmer veranlasst 

sind, besonders wenn die Kosten pro Arbeitnehmer 

110 € übersteigen. Der Verband gab zu bedenken, 

dass bestimmte Kosten, wie die Miete des 

Kochstudios, nicht in die 110 €-Berechnung 

einfließen sollten. Der BFH bestätigte die Ansicht 

des Finanzamts und des Finanzgerichts und 

entschied, dass der Vorsteuerabzug nicht zulässig 

ist. Laut BFH werden Betriebsveranstaltungen als 

Leistung für den privaten Bedarf des Personals 

betrachtet, unabhängig von ihrem Beitrag zur 

Verbesserung des Betriebsklimas.  

 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

33. Steuerermäßigung für haushalts-

nahe Dienst- und Handwerker-

leistungen 

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme 

von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 

und Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen 

steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. 

Dazu gehören: 

Kosten für Gesamt- 

ansatz 

maximal 

Ersparnis 

maximal 

Haushaltsnahe Minijobs 

mit Haushaltsscheck-

verfahren (20 % von 

höchstens) 

2.550 € 510 € 

Sozialversicherungs- 

pflichtige Beschäfti-

gungsverhältnisse, 

haushaltsnahe Dienst-

leistungen, Pflege- und 

Betreuungsleistungen, 

mit einer Hilfe im Haus-

halt vergleichbare Auf-

wendungen bei Unter-

bringung im Heim 

(20 % von höchstens)  

20.000 € 4.000 € 

Handwerkerleistungen 

(20 % der Arbeitsleis-

tung von höchstens)  

6.000 € 1.200 € 

Gesamt: 28.550 € 5.710 € 

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die 

Gewährung der Steuerermäßigung stellt die 

Leistungserbringung im Haushalt des Steuer-

pflichtigen dar. Der räumliche Bereich, in dem sich 

der Haushalt entfaltet, wird regelmäßig durch die 

Grundstücksgrenzen abgesteckt. Ausnahmsweise 

können auch Leistungen begünstigt sein, die 

jenseits dieser Grenzen auf fremdem Grund 

erbracht werden. Eine weitere Voraussetzung für 

die Inan-spruchnahme der Steuerermäßigung für 

haushaltsnahe Dienstleistungen oder Hand-

werkerleistungen ist, dass der Steuerpflichtige für 

die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und 

die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 

Leistung erfolgt ist.  

 

 

34. Weihnachts-/Betriebsfeier 

Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie 

„Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag i.H. 

von 110 € steuerfrei, auch wenn der Betrag pro 

Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten 

wird. Nur der überschrittene Betrag ist dann 

steuer- und sozialversicherungspflichtig. Geplant 

ist eine An-hebung auf 150 € durch das 

Wachstumschancengesetz (siehe auch Beitrag 

3).Zu den Zuwendungen gehören alle 

Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich 
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Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen 

Arbeitnehmern zurechenbar sind oder ob es sich 

um den rechnerischen Anteil an den Kosten der 

Betriebsveranstaltung handelt, die der Arbeitgeber 

gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der 

Betriebsveranstaltung aufwendet. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Be-

triebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der 

Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern 

zusammen, von denen 25 von je einer Person 

begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 

Personen zu verteilen, sodass auf jede Person ein 

geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. Sodann ist 

der auf die Begleitperson entfallende geldwerte 

Vorteil dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 

50 Arbeitnehmer haben somit einen geldwerten 

Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 € 

nicht übersteigt und daher nicht steuerpflichtig ist. 

Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 

200 €. Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt 

sich für diese Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil 

von jeweils 90 €. Er bleibt dann sozial-

versicherungsfrei, wenn ihn der Arbeitgeber mit 

25 % pauschal besteuert. Ungeklärt war in diesem 

Zusammenhang, wie mit den Kosten für Absagen 

von Kollegen zu verfahren ist, die an der Feier nicht 

teilnehmen können, für die die Kosten aber 

dennoch angefallen sind. Dazu äußert sich das 

Finanzgericht Köln (FG) in seiner Entscheidung 

vom 27.6.2018 zugunsten der Steuerpflichtigen. 

Danach wären Absagen von Kollegen anlässlich 

einer Betriebsveranstaltung steuerrechtlich nicht 

zulasten der tatsächlich Feiernden gegangen. 

Anders sieht das der Bundesfinanzhof in seinem 

Urteil vom 29.4.2021. Nach seiner Auffassung ist 

der Ansatz der Zuwendungen anteilig auf die 

Teilnehmer und deren Begleitpersonen zu 

berechnen. Bei dem Wertansatz sind alle 

Aufwendungen zu berücksichtigen, welche mit der 

Veranstaltung in Zusammenhang stehen, 

unerheblich davon, ob die Arbeitnehmer dadurch 

einen Vorteil haben oder nicht. Anschließend sind 

diese Kosten gleichmäßig auf die „teilnehmenden“ 

Arbeitnehmer aufzuteilen. 

Anmerkung: Durch diese Entscheidung können 

sich lohnsteuerliche Folgen für den Arbeitnehmer 

ergeben, die zu einer übermäßigen Steuerlast 

führen. Denn in einem solchen – praxisnahen – Fall 

müsste der Arbeit-nehmer ein Mehr an Zuwendung 

versteuern als ihm der Arbeitgeber zugedacht hat. 

In der Regel versteuert der Arbeitgeber den Mehr-

betrag aber pauschal (siehe auch Beitrag 41). 

Bitte beachten Sie! Eine begünstigte Weihnachts-

/Betriebsveranstaltung liegt nur dann vor, wenn sie 

allen Angehörigen des Betriebs oder eines 

Betriebsteils grundsätzlich offensteht. Eine 

Betriebsveranstaltung wird als „üblich“ eingestuft, 

wenn nicht mehr als zwei Veranstaltungen jährlich 

durchgeführt werden. Auf die Dauer der einzelnen 

Veranstaltung kommt es nicht an. Demnach kön-

nen auch mehrtägige Betriebsveranstaltungen 

begünstigt sein. 

 

35. Geschenke an Geschäftsfreunde  

Geschenke – insbesondere zum Jahresende – also 

„Sachzuwendungen“ an Personen, die nicht 

Arbeitnehmer des Unternehmers sind – wie z.B. 

Kunden oder Geschäftsfreunde –, dürfen als 

Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die 

Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 

35 € ohne Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum 

Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. 

Ist der Betrag höher oder werden an einen 

Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 

überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, 

entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem 

Umfang. Diese Grenze gilt nicht, wenn das 

Geschenk vom Empfänger ausschließlich 

betrieblich genutzt wird. Eine Ausnahme sind 

Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon 

aus, dass es sich um Streuwerbeartikel handelt. 

Hierfür entfällt auch die Aufzeichnungspflicht der 

Empfänger. Der Zuwendende darf aber 

Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro 

Empfänger mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % 

(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) 

versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine 

Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der 

Steuerübernahme zu unterrichten. Geschenke an 

Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass 

(Geburtstag, Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, 

Kindergeburt, Ge-schäftsjubiläum) im Wert bis 60 

€ müssen nicht pauschal besteuert werden. Das gilt 

auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe 

folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert für ein 

„Geschenk an Geschäftsfreunde“ jedoch 35 €, ist 

es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 

36. Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 

ein Geschenk zum Jahresende überreichen, kann er 

auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. 

Auch Geschenke an Mitarbeiter können danach bis 

zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro 

Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. 

Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) 
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pauschal besteuert werden. Sie sind allerdings 

sozialversicherungspflichtig. In diesem Fall kann 

der Arbeitgeber die Aufwendungen aber als 

Betriebsausgaben ansetzen.  

37. Abschreibung von geringwertigen 

Wirtschaftsgütern 

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- 

und Herstellungskosten 800 € nicht übersteigen, 

können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 

sofort abgeschrieben werden. Wird von dem Recht 

Gebrauch gemacht, sind GWG, die den Betrag von 

250 € übersteigen, in einem laufenden Verzeichnis 

zu erfassen, es sei denn, diese Angaben sind aus 

der Buchführung ersichtlich. Entscheidet sich der 

Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG 

unter 800 €, gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € 

die allgemeinen Abschreibungsregelungen. 

Sammelposten: Nach wie vor besteht die 

Möglichkeit, GWG über 250 € und unter 1.000 € in 

einen jahresbezogenen Sammelposten einzustellen 

und über fünf Jahre abzuschreiben. Sie brauchen 

dann nicht in ein laufendes Verzeichnis 

aufgenommen zu werden. Auch Wirtschaftsgüter 

unter 250 € können in den Sammelposten 

aufgenommen werden und müssen nicht zwingend 

im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben 

werden. 

Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das 

Wahlrecht für die Sofortabschreibung oder den 

Sammelposten für alle in einem Wirtschaftsjahr 

angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich 

ausgeübt werden kann. GWG-Wirtschaftsgüter 

sowie GWG-Sammelposten sind auch Themen im 

vorläufigen Entwurf des 

Wachstumschancengesetzes. Geplant ist, die 

Abschreibungsdauer von 5 auf 3 Jahre zu 

verringern. 

38. Sonderabschreibung für kleine und 

mittlere Unternehmen 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von 

der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden 

bewegliche Wirtschaftsgüter wie z.B. Maschinen 

angeschafft, können – unter weiteren 

Voraussetzungen – im Jahr der Anschaffung oder 

Herstellung sowie in den folgenden vier 

Wirtschaftsjahren zur normalen Abschreibung 

zusätzlich Sonderabschreibungen i.H. von 

insgesamt bis zu 20 % in Anspruch genommen 

werden. Mit dem Wachstumschancengesetz ist eine 

Erhöhung auf 50 % geplant.Der Unternehmer kann 

entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent 

der Sonderabschreibung beanspruchen will und 

damit die Höhe des Gewinns steuern. Für alle 

Einkunftsarten gilt eine einheitliche Gewinngrenze 

i.H. von 200.000 € für die Sonderabschreibung. 

39. Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss 

des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die 

Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der 

Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 

Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden 

oder der Buchungsbeleg entstanden ist. Im 

Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte 

Unterlagen nach dem 31.12.2023 vernichtet 

werden:  

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 

Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und 

Buchungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) – 

d.h. Bücher mit Eintragung vor dem 1.1.2014, 

Bilanzen und Inventare, die vor dem 1.1.2014 

aufgestellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. 

Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: 

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie 

Kopien von abgesandten Handels- und 

Geschäftsbriefen, sonstige Unterlagen – d.h. 

Unterlagen und Lohnkonten, die vor dem 1.1.2018 

entstanden sind. 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht 

endgültig und Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren 

anhängig sind. 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Be-
ratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und gewissenhaf-

ter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für 
den Inhalt. 

 


